
 

Zulassung weiterer überplanmäßiger Ausgaben gemäß § 37 Abs. 7 

Landeshaushaltsordnung (LHO), Kapitel 3911, 3915, 3995, Titel 68128 T67133 T, 68128 T 

a) Das Bezirksamt stimmt gemäß § 37 Abs. 7 LHO der Zulassung 

überplanmäßiger Ausgaben ohne Ausgleich 

für das  

Haushaltsjahr 2025 

im Kapitel 3911  Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von 

    Einrichtungen 

  

bei den Titeln 68128 T Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG 

 

 68162 T Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer 

Schwierigkeiten nach SGB XII und AsylbLG 

 

bis zur Höhe von 2.041.000,00 EUR  

 

und 

 

im Kapitel 3915  Leistungen für Menschen mit Behinderungen 

bei Titel 67133 T Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Menschen  

mit Behinderungen 

 

bis zur Höhe von 10.841.000,00 EUR  

 

und 

 

im Kapitel 3995  Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 

bei Titel 68128 T Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG

  

bis zur Höhe von  55.000,00 EUR 



zu. 

  

b) Die der Bezirksamtsvorlage im Entwurf beigefügte Vorlage zur Genehmigung über die 

zugelassenen überplanmäßigen Ausgaben ist der Bezirksverordnetenversammlung zu 

unterbreiten. 

 

c) Der Beschluss ist von der SE Personal und Finanzen - Haushaltsamt - zu bearbeiten. 


